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PRÄAMBEL

Unter der Marke CILAMOUR vertreibt die a Novation cosmetics GmbH 
eine Serie innovativer hochwertiger Kosmetikprodukte aus dem Lu-
xussegment. Um den Prestigecharakter der CILAMOUR-Produkte 
nachhaltig zu schützen, ist es seitens der einzelnen Anbieter (Kunden) 
erforderlich, dass diese sicherstellen, dass die Produkte lediglich im 
Rahmen einer anspruchsvollen Präsentation offeriert werden und dass 
das Personal, welches die Produkte gegenüber den Endkunden prä-
sentiert ausreichend im Zusammenhang mit den CILAMOUR-Produk-
ten geschult ist, damit es in der Lage ist, die Besonderheiten der Pro-
dukte herauszustellen und einen korrekten und sicheren Umgang mit 
den Produkten zu vermitteln.

1. GELTUNGSBEREICH

1.1 	 Sämtliche Aufträge, Lieferungen und sonstige Leistungen, die 
wir, die a Novation cosmetics GmbH, Hattinger Straße 417, 44795 
Bochum bezüglich CILAMOUR-Produkten erhalten bzw. erbringen, 
werden zu den nachfolgenden Allgemeinen Verkaufsbedingungen 
(„AVB“) ausgeführt. 

1.2 	 Die AVB gelten ausschließlich. Entgegenstehende oder von 
den AVB abweichende Bedingungen des Kunden erkennen wir nicht 
an, es sei denn, wir stimmen ihrer Geltung ausdrücklich schriftlich zu.

1.3 	 Die AVB gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenste-
hender oder von den AVB abweichender Bedingungen des Kunden 
die Lieferung an den Kunden vorbehaltlos ausführen.

1.4 	 Die AVB gelten nur gegenüber Unternehmern im Sinne von §§ 
14, 310 Abs. 1 BGB.
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2. ANGEBOT; VERTRAGSSCHLUSS; VER-
TRAGSABWICKLUNG

2.1 	 Unsere schriftlichen Angebote und/oder Kostenvoranschläge 
sind stets freibleibend, es sei denn, auf dem jeweiligen Angebot und/
oder dem Kostenvoranschlag findet sich ein ausdrücklicher Hinweis, 
dass dieses rechtsverbindlich ist.

2.2 	 Die Erteilung eines Auftrages/die Bestellung einer Ware durch 
den Kunden stellt ein bindendes Angebot dar, das wir innerhalb von 
zwei (2) Wochen durch Zusendung einer schriftlichen Auftragsbestäti-
gung oder durch Ausführung der Lieferung/Leistung annehmen kön-
nen. Eine Ablehnung der Bestellung/des Auftrags werden wir dem 
Kunden unverzüglich schriftlich mitteilen. Ersatzansprüche des Kunden 
für abgelehnte Aufträge sind ausgeschlossen.

2.3 	 Der Kunde hat die Auftragsbestätigung sofort zu überprüfen 
und dieser innerhalb von 8 Tagen gegebenenfalls zu widersprechen.

2.4. 	 Sämtliche vertragliche Vereinbarungen sowie Änderungen, Er-
gänzungen und Nebenabreden bedürfen der Schriftform. Preis- und 
Leistungsangaben sowie sonstige Erklärungen oder Zusicherungen 
sind für uns nur dann verbindlich, wenn sie von uns schriftlich abgege-
ben oder entsprechend bestätigt worden sind.

2.5 	 Produktionsänderungen im Rahmen der technischen Weiter-
entwicklung eines Produktes bleiben vorbehalten, soweit solche Än-
derungen nicht erheblich und dem Kunden zumutbar sind.

2.6 	 Maß- und/oder Gewichtsangaben, Entwürfe, Muster u.ä. sind 
für die Ausführung unverbindlich und stellen nur Richtwerte dar, es sei 
denn, diese werden ausdrücklich schriftlich durch uns als verbindlich 
bestätigt.

2.7 	 Das Eigentum und die Urheberrechte an allen von uns ge-
stellten Entwürfen, Mustern, technischen und sonstigen Unterlagen 
verbleibt allein bei uns. Dritten dürfen diese Unterlagen ohne unsere 
vorherige ausdrückliche schriftliche Zustimmung nicht zugänglich ge-
macht werden. Die Unterlagen sind auf Verlangen umgehend an uns 
zurückzugeben.
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3. PREISE

3.1 	 Wenn nichts anderes vereinbart ist, gelten unsere Preise ab La-
ger oder – bei Versendung vom Herstellerwerk – ab Werk, 
inklusive Verpackung, Fracht, Porto und sonstigen Versandkosten. 
Dies gilt auch für Teillieferungen und Eilsendungen, sofern keine ab-
weichenden Vereinbarungen getroffen wurden. Für verauslagte Kos-
ten können wir von dem Kunden Erstattung verlangen. Sofern der 
Kunde eine Versicherung der Warensendung wünscht, hat er hierfür 
die Kosten zu tragen.

3.2 	 Die Preise verstehen sich zuzüglich der am Tage der Rech-
nungsstellung gültigen Umsatzsteuer.

3.3 	 Die vereinbarten Preise gelten nur für den jeweils abgeschlos-
senen Auftrag. Der Abzug von Skonto ist nur zulässig, sofern wir einem 
solchen zuvor schriftlich zugestimmt haben.

3.4 	 Hat sich der Preis bei Aufträgen mit einer vorgesehenen Liefer-
frist von mehr als drei (3) Monaten nach Auftragsbestätigung und vor 
Lieferung durch eine unerwartete Änderung der Material-/Rohstoff-
kosten, Lohnkosten, Transportkosten u.ä. erhöht, sind wir berechtigt, 
den Preis entsprechend anzupassen. Liegt der erhöhte Preis mehr als 
5 % über dem vereinbarten Preis, hat der Kunde das Recht, vom Ver-
trag zurückzutreten. Dieses Recht ist unverzüglich nach Mitteilung des 
erhöhten Preises schriftlich geltend zu machen.

4. ZAHLUNGSBEDINGUNGEN

4.1 	 Vorbehaltlich einer Bonitätsprüfung und soweit nicht ausdrück-
lich anders vereinbart, sind Zahlungen nach Lieferung oder Bereitstel-
lung der Ware und Erhalt der Rechnung innerhalb von vierzehn (14) 
Tagen frei an die von uns vorgesehene Zahlstelle zu leisten. Zahlungs-
fristen gelten als eingehalten, wenn wir innerhalb der Frist über den 
Betrag verfügen können. Individuell vereinbarte Skonti-Zusagen gel-
ten nur, solange sich der Kunde mit der Bezahlung früherer Lieferun-
gen/Leistungen nicht im Rückstand befindet.

4.2 	 Wir sind berechtigt, nach eigenen Ermessen bei Vertrags-
schluss Vorkasse oder eine Anzahlung von bis zu 50 % des Kaufpreises 
zu verlangen.
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4.3 	 Zahlungen können nach unserer Wahl auch auf andere, noch 
offen stehende Forderungen aus der Geschäftsbeziehung verrechnet 
werden.

4.4 	 An unsere Angestellten und sonstigen Erfüllungsgehilfen dür-
fen Zahlungen ausschließlich dann erfolgen, wenn diese eine gültige 
Inkassovollmacht vorweisen können.

4.5 	 Stellt der Kunde seine Zahlungen ein, hat er eine eidesstattli-
che Versicherung nach § 807 ZPO abgegeben, ist über sein Vermögen 
ein Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens gestellt oder wurde 
die Eröffnung des Insolvenzverfahrens mangels Masse abgelehnt, sind 
wir berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten oder ausreichende Sicher-
heitsleistungen zu verlangen. Gleiches gilt bei einer sonstigen wesent-
lichen Verschlechterung der wirtschaftlichen Verhältnisse des Kunden. 
Befindet sich der Kunde im Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, alle 
übrigen Forderungen gegen den Kunden fällig zu stellen.

4.6 	 Es gelten im Übrigen die gesetzlichen Regeln bezüglich der 
Folgen des Zahlungsverzuges.

5. AUFRECHNUNG, ZURÜCKBEHALTUNGS-
RECHTE, ABTRETUNG

5.1 	 Die Aufrechnung gegen unsere Forderungen ist unzulässig, es 
sei denn, die Forderung des Kunden ist unbestritten oder rechtskräftig 
festgestellt oder steht in einem engen synallagmatischen Verhältnis zu 
unserer Forderung.

5.2 	 Zurückbehaltungsrechte sind ausgeschlossen, es sei denn, die 
Gegenforderung des Kunden stammt aus demselben Vertragsverhält-
nis und ist unbestritten oder rechtskräftig festgestellt. Das Vorhanden-
sein von Mängeln berechtigt den Kunden nur zur Zurückbehaltung, 
soweit der einbehaltene Betrag im angemessenen Verhältnis zu den 
Mängeln und den Kosten der Nacherfüllung steht. Wir sind berech-
tigt, die Ausübung des Zurückbehaltungsrechts durch entsprechende 
Sicherheitsleistung - auch durch Bürgschaft - abzuwenden.
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5.3 	 Forderungen und Rechte des Kunden aus einem mit uns auf 
der Basis dieser AVB geschlossenen Vertrag dürfen ohne unsere aus-
drückliche schriftliche Zustimmung nicht abgetreten werden. Wir sind 
aber ohne eine schriftliche Zustimmung berechtigt, die Ansprüche aus 
einem derartigen Vertrag an einen Dritten abzutreten.

6. LIEFERUNG – LIEFERFRISTEN

6.1 	 Teillieferungen sind zulässig, soweit dies dem Kunden zumut-
bar ist.

6.2 	 Richtige und rechtzeitige Selbstbelieferung bleibt vorbehalten.

6.3 	 Wir sind berechtigt vom Vertrag zurückzutreten, soweit wir von 
unseren Lieferanten nicht beliefert werden. Unsere Verantwortlichkeit 
für Vorsatz und Fahrlässigkeit nach Maßgabe von Ziffer 10 dieser All-
gemeinen Verkaufsbedingungen bleibt unberührt. Wir werden den 
Kunden unverzüglich über Nichtverfügbarkeit des Liefergegenstandes 
informieren und im Falle eines Rücktritts dem Kunden ggf. schon er-
brachte Gegenleistungen umgehend erstatten.

6.4 	 Liefertermine/-fristen sind nur dann verbindlich, wenn sie von 
uns ausdrücklich schriftlich als verbindlich zugesagt werden. Lieferfris-
ten berechnen sich ab dem Tage des Vertragsschlusses; im Falle nach-
träglicher Änderungen durch den Kunden erst ab dem Tage der Ab-
sendung einer entsprechenden schriftlichen Bestätigung durch uns. Ist 
die Leistung einer Anzahlung vereinbart worden, beginnt die Lieferfrist 
nicht vor dem Datum eines entsprechenden Zahlungseingangs bei der 
Lieferantin zu laufen.

6.5 	 Die Einhaltung der Liefertermine/-fristen setzt voraus, dass die 
Bestellung vollständig geklärt ist sowie sämtliche vom Kunden zu be-
schaffende Genehmigungen, Unterlagen, Freigaben, Sicherheiten etc. 
termingerecht bei uns eingegangen sind und der Kunde die ihm ggf. 
vertraglich obliegenden sonstigen Mitwirkungshandlungen u.ä. frist-
gerecht vornimmt.. Die Liefertermine/-fristen verschieben bzw. ver-
längern sich angemessen, sofern die vorstehenden Voraussetzungen 
nicht rechtzeitig erfüllt sind. Lieferverzögerungen, die darauf beruhen, 
dass der Kunde Änderungswünsche gegenüber seiner ursprünglichen 
Bestellung geltend macht, gehen zu seinen Lasten. 
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Der Kunde trägt die Mehrkosten einer durch ihn zu vertretenden Ver-
zögerung oder Unterbrechung der uns obliegenden vertraglichen 
Leistungen.

6.6	 Falls der Kunde Ware, die von uns aufgrund einer vorangegan-
genen Bestellung bereits ausgeliefert wurde, noch nicht bezahlt hat, 
sind wir zudem berechtigt, die Auslieferung weiterer Warensendungen 
so lange aufzuschieben, bis die vorangegangene Bestellung beglichen 
ist

6.7	 Von uns nicht zu vertretende, unvorhergesehene Umstände, 
die in unserem Betrieb oder in dem eines Zulieferers auftreten und 
uns an der rechtzeitigen Erbringung unserer vertraglich geschuldeten 
Leistungen hindern - insbesondere Schwierigkeiten bei der Rohstoff-
beschaffung, Betriebsstörungen, Streik, Aussperrung, Krieg, Aufruhr, 
Naturkatastrophen, Transportbehinderungen, Änderung der gesetz-
lichen Bestimmungen, behördliche Maßnahmen oder Verordnungen 
- berechtigen uns, die Leistung/Lieferung um die Dauer der Behinde-
rung (zuzüglich einer angemessenen Anlaufzeit) hinaus zu schieben. 
Wir sind berechtigt, vom Vertrag ganz oder teilweise zurückzutreten, 
wenn die vorstehend genannten Umstände dazu führen, dass uns die 
Erbringung der geschuldeten Leistung unmöglich wird oder nur noch 
mit grob unverhältnismäßigem / unzumutbarem Aufwand möglich ist. 
Im Falle unvorhergesehener Umstände werden wir den Kunden über 
diese unverzüglich informieren.

7. GEFAHRÜBERGANG; ANNAHMEVERZUG

7.1 	 Sofern sich aus dem Vertrag nichts anderes ergibt, ist Liefe-
rung „ab Werk“ bzw. „ab Lager“ vereinbart. Die Gefahr geht jeweils 
auf den Kunden über, sobald wir die Ware an den Kunden oder das 
Transportunternehmen oder den Frachtführer übergeben haben, spä-
testens aber mit Verlassen des Lagers oder des Werkes (bei Direkt-
versand ab Werk). Dies gilt auch dann, wenn Teillieferungen erfolgen 
oder wir noch weitere Leistungen zu erbringen haben.

7.2 	 Die vorstehenden Regelungen nach 7.1 gelten auch dann, 
wenn frachtfreie Lieferung vereinbart wurde.
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7.3 	 Verzögert sich der Versand / die Abholung in Folge von Um-
ständen, die der Kunde zu vertreten hat, so geht die Gefahr mit der 
Anzeige der Versandbereitschaft auf ihn über. Sofern der Kunde dies 
verlangt, wird die Ware auf Kosten des Kunden und nach dessen Wün-
schen von uns versichert.

7.4 	 Im Falle des Annahmeverzugs des Kunden können wir Ersatz 
der hierdurch entstehenden Mehraufwendungen verlangen.

7.5 	 Unwesentliche Mängel berechtigen den Kunden nicht zur Ver-
weigerung der Warenannahme.

8. EIGENTUMSVORBEHALT
8.1 	 Alle gelieferten Gegenstände bleiben unser Eigentum (Vorbe-
haltsware) bis zur vollständigen Erfüllung sämtlicher uns gegen den 
Kunden aus der Geschäftsbeziehung zustehenden Forderungen.

8.2 	 Der Kunde ist verpflichtet, die Vorbehaltsware pfleglich zu 
behandeln, gegen Eingriffe von dritter Seite zu sichern sowie – so-
fern dies schriftlich vereinbart wurde – unverzüglich gegen Feuer „für 
fremde Rechnung“ zu versichern und dies auf Verlangen nachzuwei-
sen; andernfalls sind wir berechtigt, die Vorbehaltsware auf Kosten 
des Kunden selbst zu versichern. Der Kunde verpflichtet sich, etwaige 
Brandentschädigungsansprüche an uns abzutreten.

8.3 	 Dem Kunden ist es gestattet, die Vorbehaltsware zu verarbei-
ten oder mit anderen Gegenständen zu vermischen oder zu verbin-
den. Die Verarbeitung, Vermischung oder Verbindung (im Folgenden 
zusammen: „Verarbeitung“ und im Hinblick auf die Vorbehaltsware: 
„verarbeitet“) erfolgt stets für uns; der aus einer Verarbeitung entste-
hende Gegenstand wird als „Neuware“ bezeichnet. Der Kunde ver-
wahrt die Neuware für uns mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kauf-
manns.

8.4 	 Bei Verarbeitung mit anderen, uns nicht gehörenden Gegen-
ständen steht uns Miteigentum an der Neuware in Höhe des Anteils 
zu, der sich aus dem Verhältnis des Wertes der verarbeiteten Vorbe-
haltsware zum Wert der übrigen verarbeiteten Ware zum Zeitpunkt 
der Verarbeitung ergibt. Sofern der Kunde Alleineigentum an der  
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Neuware erwirbt, sind sich die Parteien darüber einig, dass der Kunde 
uns Miteigentum an der Neuware im Verhältnis des Wertes der verar-
beiteten Vorbehaltsware zu der übrigen verarbeiteten Ware zum Zeit-
punkt der Verarbeitung einräumt.

8.5 	 Verbindet der Kunde die Vorbehaltsware oder die Neuware mit 
beweglichen Sachen, so tritt er, ohne dass es weiterer besonderer Er-
klärungen bedarf, auch seine Forderung, die ihm als Vergütung für die 
Verbindung zusteht, mit allen Nebenrechten sicherungshalber in Höhe 
des Verhältnisses des Wertes der Vorbehaltsware bzw. der Neuware 
zu den übrigen verbundenen Waren zum Zeitpunkt der Verbindung an 
uns ab. Wir nehmen die Abtretung an.

8.6 	 Für den Fall der Veräußerung der Vorbehaltsware oder der 
Neuware tritt der Kunde hiermit seinen Anspruch aus der Weiterveräu-
ßerung gegen seinen Vertragspartner mit allen Nebenrechten siche-
rungshalber an uns ab, ohne dass es noch weiterer besonderer Er-
klärungen bedarf. Wir nehmen die Abtretung an. Die Abtretung gilt 
einschließlich etwaiger Saldoforderungen. Die Abtretung gilt jedoch 
nur in Höhe des Betrages, der dem von uns in Rechnung gestellten 
Preis der Vorbehaltsware entspricht. Der uns abgetretene Forderungs-
anteil ist vorrangig zu befriedigen.

8.7	 Nach der Abtretung bleibt der Kunde bis auf Widerruf zur Ein-
ziehung der in diesem Abschnitt abgetretenen Forderungen ermäch-
tigt. Der Kunde wird die auf abgetretene Forderungen geleisteten 
Zahlungen bis zur Höhe der gesicherten Forderung unverzüglich an 
uns weiterleiten. Bei Vorliegen eines wichtigen Grundes, insbesondere 
bei Zahlungsverzug, Zahlungseinstellung, Eröffnung eines Insolvenz-
verfahrens oder begründeten Anhaltspunkten für eine Überschuldung 
oder drohende Zahlungsunfähigkeit des Kunden, sind wir berechtigt, 
die dem Kunden erteilte Einziehungsbefugnis zu widerrufen. Außer-
dem können wir nach vorheriger Androhung unter Einhaltung einer 
angemessenen Frist die Sicherungsabtretung offen legen, die abge-
tretenen Forderungen verwerten sowie die Offenlegung der Siche-
rungsabtretung durch den Kunden gegenüber seinen Vertragspart-
nern verlangen.

8.8 	 Während des Bestehens des Eigentumsvorbehalts ist dem Kun-
den eine Verpfändung oder Sicherungsübereignung untersagt. Die 
Weiterveräußerung der Vorbehaltsware oder der Neuware ist nur im 
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ordentlichen Geschäftsgang gestattet. Über Pfändungen, Beschlag-
nahmen oder sonstigen Verfügungen oder Eingriffen durch Dritte in 
die Vorbehaltsware hat der Kunde uns unverzüglich unter Übergabe 
der für eine Intervention notwendigen Unterlagen zu unterrichten; dies 
gilt auch für alle Beeinträchtigungen sonstiger Art, wie beispielsweise 
die Beschädigung oder Vernichtung der Vorbehaltsware. Unabhängig 
davon hat der Kunde bereits im Vorhinein die Dritten auf unsere be-
stehenden Rechte hinzuweisen. Im Falle einer notwendig werdenden 
Klage nach § 771 ZPO ist der Kunde zur Erstattung der entstandenen 
Kosten verpflichtet, sofern diese von dem Dritten nicht zu erlangen 
sind.

8.9 	 Bei Glaubhaftmachung eines berechtigten Interesses hat der 
Kunde uns die zur Geltendmachung unserer Rechte erforderlichen 
Auskünfte zu erteilen und die erforderlichen Unterlagen auszuhändi-
gen.

8.10 	 Bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden, insbesondere bei 
Nichtzahlung des fälligen Kaufpreises, sind wir berechtigt, nach den 
gesetzlichen Vorschriften vom Vertrag zurückzutreten und die Ware 
auf Grund des Eigentumsvorbehalts und des Rücktritts herauszuver-
langen. Zahlt der Kunde den fälligen Kaufpreis nicht, dürfen wir diese 
Rechte nur geltend machen, wenn wir dem Kunden zuvor erfolglos 
eine angemessene Frist zur Zahlung gesetzt haben oder eine derartige 
Fristsetzung nach den gesetzlichen Vorschriften entbehrlich ist.

8.11 	 Sämtliche Kosten der Rücknahme und der Verwertung der Vor-
behaltsware trägt der Kunde. Die Verwertungskosten betragen ohne 
Nachweis 5 % des Verwertungserlöses einschließlich Umsatzsteuer. Sie 
sind höher oder niedriger anzusetzen, wenn wir höhere oder der Kun-
de niedrigere Kosten nachweisen. Der Erlös wird dem Kunden nach 
Abzug der Kosten und sonstiger mit dem Vertrag zusammenhängen-
der Forderungen gutgebracht.

9. RECHTE UND PFLICHTEN BEI MÄNGELN

9.1 	 Ist der Kauf für beide Teile ein Handelsgeschäft, so hat der 
Kunde die Ware unverzüglich nach Erhalt, soweit dies nach ordnungs-
gemäßem Geschäftsgang tunlich ist, zu untersuchen und, wenn sich 
ein Mangel zeigt, uns unverzüglich Anzeige zu machen. Unterlässt der 
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Kunde diese Anzeige, so gilt die Ware als genehmigt, es sei denn, es 
handelt sich um einen Mangel, der bei der Untersuchung nicht erkenn-
bar war. Im Übrigen gelten die §§ 377 ff. HGB.

9.2 	 Mängel eines Teils der gelieferten Ware berechtigen nicht zur 
Beanstandung der gesamten Lieferung, es sei denn, dass die Teilliefe-
rung für den Kunden ohne Interesse ist.

9.3 	 Mängelansprüche bestehen nicht bei nur unerheblicher Abwei-
chung von der vereinbarten Beschaffenheit oder bei nur unerheblicher 
Beeinträchtigung der Brauchbarkeit.

9.4 	 Mängelansprüche sind nach unserer Wahl auf Beseitigung des 
Mangels oder Lieferung einer mangelfreien Sache (Nacherfüllung) 
beschränkt. Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Kunde nach sei-
ner Wahl Herabsetzung des Entgelts (Minderung) oder Rückgängig-
machung des Vertrages (Rücktritt) verlangen. Die Nacherfüllung gilt 
in der Regel nach dem erfolglosen zweiten Nacherfüllungsversuch als 
fehlgeschlagen.

9.5 	 Die zum Zwecke der Nacherfüllung erforderlichen Aufwendun-
gen trägt der Kunde, soweit sie sich dadurch erhöhen, dass der Ge-
genstand der Lieferung an einen anderen Ort als die Niederlassung 
des Kunden verbracht wird, es sei denn, die Verbringung entspricht 
ihrem bestimmungsgemäßen Gebrauch. Die Anwendung des § 478 
BGB (Rückgriffsanspruch des Unternehmers) bleibt unberührt.

9.6 	 Rückgriffsansprüche des Kunden gegen uns bestehen nur in-
soweit, als der Kunde mit seinem Abnehmer keine über gesetzliche 
Mängelansprüche hinausgehenden Vereinbarungen getroffen hat. Ziff. 
9.5 gilt entsprechend.

9.7 	 Für Schadensersatzansprüche aufgrund eines Mangels gelten 
die Bestimmungen unter Ziffer 11 dieser Allgemeinen Verkaufsbedin-
gungen.
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10. RETOURENREGELUNG (AUSSERHALB 
GEWÄHRLEISTUNG)

10.1	 Bei Lieferung mangelhafter Artikel oder bei Ware, die beim 
Endverbraucher nachweislich zu Unverträglichkeiten führt, muss der 
Kunde den für ihn zuständigen Area Sales Manager der a Novation 
cosmetics GmbH unverzüglich nach Kenntnisnahme über sichtbare 
Mängel informieren. Der jeweilige Area Sales Manager wird die Ware 
dann bei seinem nächsten Kundenbesuch prüfen und den Retouren-
schein ausfüllen. Der Kunde erhält eine Kopie des Retourenscheins 
und muss die betreffende Ware innerhalb von sechs Werktagen nach 
Erhalt der Retourenschein-Kopie zurücksenden. Bei verdeckten Män-
geln gelten die gesetzlichen Regelungen. Solche Ware vergüten wir 
mit 100 % des Rechnungspreises abzüglich anteilig erhaltener Konditi-
onen.

10.2	 Bei der Lieferung falscher Artikel oder falscher Mengen, die 
direkt von uns bezogen wurden, hat der Kunde die Vertriebsabteilung 
der a Novation cosmetics GmbH unverzüglich, jedoch spätestens nach 
sechs Werktagen, über die Falschlieferung zu informieren, um das wei-
tere Vorgehen zu besprechen. Spätere Reklamationen werden nicht 
akzeptiert.

10.3	 Im Falle eines durch uns angeordneten Rückrufs der Ware muss 
die Ware innerhalb von einem Monat ab Bekanntgabe des Rückrufs 
an die von uns genannte Anschrift zurückgesandt werden. Zurückge-
rufene Ware vergüten wir mit 100% des Rechnungspreises abzüglich 
anteilig erhaltener Konditionen.

10.4	 Für eine Retoure füllt stets der zuständige Area Sales Manager 
das Retourenformular für den Kunden aus, auf dem sich auch unsere 
Retourenadresse befindet.

11. HAFTUNG – SCHADENSERSATZ

11.1 	 Wir haften in Fällen des Vorsatzes oder der groben Fahrläs-
sigkeit, einschließlich des Vorsatzes oder der groben Fahrlässigkeit 
unserer Vertreter oder Erfüllungsgehilfen, sowie bei einer schuld-
haft verursachten Verletzung des Lebens, des Körpers oder der  
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Gesundheit nach den gesetzlichen Bestimmungen. Unsere Haftung ist 
in Fällen grober Fahrlässigkeit auf den vertragstypischen, vorherseh-
baren Schaden begrenzt, wenn nicht zugleich ein anderer der in Satz 
1 oder 3 dieses Abs. 1 aufgeführten Fälle vorliegt. Im Übrigen haf-
ten wir nur nach dem Produkthaftungsgesetz, wegen der schuldhaften 
Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, bei arglistigem Verschwei-
gen eines Mangels oder wenn wir eine Garantie für die Beschaffenheit 
des Liefergegenstandes übernommen haben. Der Schadensersatzan-
spruch für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf 
den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, wenn nicht 
zugleich ein anderer der in Satz 1 oder 3 dieser Ziffer 11.1 aufgeführ-
ten Fälle vorliegt.

11.2 	 Die Regelungen der vorstehenden Ziffer 11.1 gelten für alle 
Schadensersatzansprüche (insbesondere für Schadensersatz neben 
der Leistung und Schadensersatz statt der Leistung), und zwar gleich 
aus welchem Rechtsgrund, insbesondere wegen Mängeln, der Ver-
letzung von Pflichten aus dem Schuldverhältnis oder aus unerlaubter 
Handlung. Sie gelten auch für den Anspruch auf Ersatz vergeblicher 
Aufwendungen.

11.3 	 Soweit unsere Haftung ausgeschlossen oder eingeschränkt ist, 
gilt dies auch im Hinblick auf eine entsprechende persönliche Haftung 
unserer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfül-
lungsgehilfen.

11.4	 Für Schäden, die aufgrund unsachgemäß vorgenommener Än-
derungen an den Liefergegenständen durch den Kunden oder durch 
von ihm beauftragte Dritte entstehen, übernehmen wir keine Haftung. 
Für Werbeaussagen oder Kennzeichnungsmängel des Kunden auf Ver-
packungen oder anderen Werbeträgern übernehmen wir keine Haf-
tung. Der Kunde hat uns diesbezüglich von sämtlichen Ansprüchen 
Dritter auf erstes Anfordern freizustellen. Er haftet auch ohne eigenes 
Verschulden für sämtliche Schäden in diesem Zusammenhang, insbe-
sondere für die notwendigen Rechtsverfolgungs- und Gerichtskosten.

11.5	 Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Kunden ist mit 
den vorstehenden Regelungen der Ziffern 11.1 bis 11.4 nicht verbun-
den.
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12. VERJÄHRUNG 

12.1 	 Die Verjährungsfrist für Ansprüche und Rechte wegen Mängeln 
– gleich aus welchem Rechtsgrund – beträgt ein Jahr. Dies gilt jedoch 
nicht in den Fällen des § 479 Abs. 1 BGB (Rückgriffsanspruch des Un-
ternehmers), § 438 Abs. 1 Nr. 1 BGB (Rechtsmängel bei unbewegli-
chen Sachen), § 438 Abs. 1 Nr. 2 BGB (Bauwerke, Sachen für Bauwer-
ke) oder § 634 a Abs. 1 Nr. 2 BGB (Bauwerke oder Werk, dessen Erfolg 
in der Erbringung von Planungs- oder Überwachungsleistungen hierfür 
besteht).

12.2	 Die Verjährungsfristen nach Ziffer 12.1 gelten auch für sämt-
liche Schadensersatzansprüche gegen uns, die mit dem Mangel im 
Zusammenhang stehen – unabhängig von der Rechtsgrundlage des 
Anspruchs.

12.3	 Die Verjährungsfristen nach Ziffern 12.1 und 12.2 gelten mit 
folgender Maßgabe:

a) 	 Die Verjährungsfristen gelten generell nicht im Falle des Vor-
satzes oder bei arglistigem Verschweigen eines Mangels oder soweit 
wir ausdrücklich eine Garantie für die Beschaffenheit des Liefergegen-
standes übernommen haben.

b) 	 Die Verjährungsfristen gelten zudem nicht in den Fällen der 
Verletzung des Lebens, des Körpers, der Gesundheit oder der Frei-
heit, bei Ansprüchen nach dem Produkthaftungsgesetz, bei einer grob 
fahrlässigen Pflichtverletzung oder bei schuldhafter Verletzung we-
sentlicher Vertragspflichten (welche nicht in der Lieferung einer man-
gelhaften Sache / der Erbringung einer mangelhaften Werkleistung 
bestehen).

12.4 	 Soweit nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist, bleiben 
die gesetzlichen Bestimmungen über den Verjährungsbeginn, die Ab-
laufhemmung, die Hemmung und den Neubeginn von Fristen unbe-
rührt.

12.5 	 Die vorstehenden Regelungen gelten entsprechend für Scha-
densersatzansprüche, die mit einem Mangel nicht im Zusammenhang 
stehen; für die Verjährungsfrist gilt Ziffer 12.1 Satz 1. 
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12.6 	 Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Kunden ist mit 
den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.

13. QUALITÄTSANFORDERUNGEN AN DEN 
KUNDEN / PRODUKTPRÄSENTATION

13.1 	 Um das Luxus-Image der CILAMOUR-Produkte zu erhalten und 
zu fördern, behalten wir uns vor, nur solche Kunden zu beliefern, die 
dem Charakter der Produkte bezogen auf deren Präsentation und die 
Beratung im Rahmen des Verkaufs an Endkunden gerecht werden. 
Dies gilt auch im Falle des Weiterverkaufs an Händler. Insoweit be-
halten wir uns weiter vor, zu prüfen und/oder prüfen zu lassen, ob die 
Ausstattung und Einrichtung der Verkaufsstätte(n) des Kunden, dessen 
Warenangebot, die Werbung und die Verkaufspräsentation den Lu-
xus-Charakter der CILAMOUR-Produkte unterstützen.

13.2 	 Der Kunde hat stets dafür Sorge zu tragen, dass er das gesamte 
Sortiment der CILAMOUR-Produkte in seinen Verkaufsstätten vorrätig 
hat und dieses in den von uns zur Verfügung gestellten Acrylaufstellern 
in einer stark frequentierten Zone seiner Verkaufsstätte(n) zusammen 
mit dem von uns bereitgestellten Dekorationsmaterial präsentiert.

13.3	 Um zu gewährleisten, dass die mit dem Verkauf der CILA-
MOUR-Produkte betrauten Mitarbeiter in der Lage sind, das Lu-
xus-Image und die Besonderheiten der CILAMOUR-Produkte heraus-
zustellen und einen korrekten und sicheren Umgang mit den Produkten 
zu vermitteln, wird der Kunde den betreffenden Mitarbeitern ermög-
lichen, mindestens einmal im Jahr an den von uns angebotenen Pro-
duktschulungen teilzunehmen.

13.4	 Sofern der Kunde die CILAMOUR-Produkte innerhalb eines 
Online-Shops verkaufen möchte, ist ihm dies grundsätzlich gestattet. 
Der Verkauf über einen Online-Shop steht aber unter dem Vorbehalt 
einer schriftlichen Genehmigung unsererseits, welche erteilt wird, 
wenn im Rahmen des Online-Angebots ausschließlich die von uns zur 
Verfügung gestellten oder genehmigten Produktbilder und –texte ver-
wendet werden und wenn auch der Online-Shop den Luxus-Charakter 
der CILAMOUR-Produkte unterstützt. Letzteres ist bei Online-Shops 
wie amazon, ebay und real nach unserer Auffassung nicht der Fall.
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13.5	 Falls der Kunde die CILAMOUR-Produkte an andere Händler 
weiterverkaufen möchte, wird dieser seinerseits nur solche Händler 
beliefern, die den in Ziffern 13.1 bis 13.4 genannten Anforderungen 
gerecht werden.

14. ERFÜLLUNGSORT – GERICHTSSTAND – 
ANWENDBARES RECHT

14.1 	 Sofern individualvertraglich nicht anders vereinbart, ist Erfül-
lungsort für Lieferungen/Leistungen und Zahlungen unser Geschäfts-
sitz.

14.2 	 Ist der Kunde Kaufmann, so ist - auch für Scheck- und Wech-
selverfahren – das für unseren Geschäftssitz zuständige Gericht aus-
schließlicher Gerichtsstand. Der gleiche Gerichtsstand gilt, wenn der 
Kunde im Zeitpunkt der Einleitung eines gerichtlichen Verfahrens kei-
nen allgemeinen Gerichtsstand in der Bundesrepublik Deutschland 
hat. Wir sind jedoch berechtigt, jedes andere gesetzlich zuständige 
Gericht anzurufen.

14.3 	 Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Aus-
schluss des UN-Kaufrechts.


